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Über Keyon

Ausgewiesenes Know-How

ÁAufbau und Weiterentwicklung der vom EFD

anerkannten,ElDI-V konformen CA bei der EANSchweiz

ÁVerschiedene, erfolgreich abgeschlossene Projekte im

Bereich der elektronischen Rechnungsstellung (ElDI-V)

und elektronischenArchivierung(GeBüV)

ÁPraxiserprobtesSignatur-Framework

ÁOffizieller Konsultationsteilnehmer des BAKOM im

BereichZertES.
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Über Keyon

Der Erste Eindruck und die Realität

Rückblickauf sechs Jahre Erfahrung

Rechtssicherheit bei der Umsetzung
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Der Erste Eindruck und die Realität

Der Erste Eindrucké

ÁNeue gesetzlichenVorgabendie umgesetzt werden müssen

ÁHohe Kosten und Aufwändefür wenig Nutzen

ÁFehlendeRichtlinienfür die Umsetzung

ÁKeine Produkteund kein Know-how am Markt erhältlich

é tªuscht. Die Realitªt:

ÁGesetzlicheVorgabensind seit 2002 in Kraft

ÁGrosser Nutzen, rasche Amortisation, effizientes ILM inkl.

Umsetzung und Durchsetzung von Revisions- und Compliance

Prozessen

ÁKlarenRichtlinienfür die Umsetzung, grosse Rechtssicherheit

ÁAusgereifte Produkte und Know-how am Markt erhältlich, kurze

Realisierungszeit

Rechtssicherheit bei der Umsetzung

Wie können wir sicher sein, dass die integrierte Lösungen 

den gesetzlichen Anforderungen genügen?
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Agenda

Über Keyon

Der Erste Eindruck und die Realität

Rückblickauf sechs Jahre Erfahrung

Rechtssicherheit bei der Umsetzung

ElDI-V(SR641.201.1)

Verordnung des EFD über elektronisch übermittelte Daten und

Informationen

ÁGestütztauf Art. 45 MWSTG

ÁRegelt die technischen, organisatorischen sowie verfahrenstechni-

schen Anforderungen an die Beweiskraft und Kontrolle von

elektronisch oder in vergleichbarer Weise übermittelten und

aufbewahrtenDaten und Informationen

ÁZwingender Einsatz von elektronischen Signaturen und

Zeitstempeln für Schutz der Integrität der Daten und

Authentifizierungder Parteien

ÁPrüfbarkeitund Prüfpfad (Protokolle,Log Files)

ÁAufbewahrungund Wiedergabe

ÁAls digitale Signatur im Sinne dieser Verordnung gelten nur

Signaturen, die: Mit Mitteln erzeugt werden, die der Inhaber unter

seineralleinigen Kontrolle halten kann.

Rechtssicherheit bei der Umsetzung
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Rechtssicherheit bei der Umsetzung

GeBüV(SR221.431)

Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der

Geschäftsbücher

ÁGestütztauf Artikel957 Absatz 5 des Obligationenrechts

ÁGrundsätze der ordnungsgemässer Führung und Aufbewahrung

der Bücher

Áinsbesondere die Integrität der Daten und die Dokumentation,

sowie die Grundsätze für die ordnungsgemässe Aufbewahrung

von Daten (Sorgfaltspflicht,Verfügbarkeit,Organisation, Archiv);

Áim Grundsatz ist gesetzlich geklärt, dass die elektronische

Belegsverwahrungzulässig ist (Art. 957 Abs. 2 OR)

Áé technische Verfahren zur Anwendung kommen, welche die

Integrität der gespeicherten Informationen gewährleisten (z.B.

digitale Signaturverfahren)und die zum Zeitpunkt der Speicherung

bestehenden weiteren Vorschriften über den Einsatz der

betreffendentechnischen Verfahreneingehaltenwerden

Rechtssicherheit bei der Umsetzung

ZertES(SR943.03)

Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der

elektronischenSignatur

ÁGestützt auf die Artikel 95 Absatz 1 und 122 Absatz 1 der

Bundesverfassung

ÁRegelt die Voraussetzungen, unter denen sich Anbieterinnen von

Zertifizierungsdiensten im Bereich der elektronischen Signatur

anerkennenlassen können

Áé eine elektronische Signatur, die folgende Anforderungen erfüllt:

Sie wird mit Mitteln erzeugt, welche die Inhaberin oder der Inhaber

unter ihrer oder seiner alleinigen Kontrolle halten kann.

Der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist die qualifizierte

elektronische Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat einer

anerkanntenAnbieterinvon Zertifizierungsdienstenberuht.

Willenserklärung
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Fortgeschrittene

Signatur

Rechtssicherheit bei der Umsetzung

Zusammenhänge

MWSTG

ElDI-V

WL2001

MWSTGV

BV

ZertDV

OR

GeBüV

Art. 12 

ElDI-V

ZertESZGB

VZertES

Qualifizierte 

Signatur

Rechtssicherheit bei der Umsetzung

Es ist allgemein anerkannt, dass die Anforderungen an eine

elektronischeSignatur aus Sicht der der ElDI-V höher sind als

aus Sicht der GeBüV. Im Weiterensind die Anforderungenan

eine elektronische Signatur in der ElDI-V klarer definiert als in

der GeBüV.
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Erstellen einer Verfahrensdokumentation

ÁKlassifizierungder Dokumente und Beschreibung des ILM unter

Berücksichtigungder Aufbewahrungsfristen

ÁBeschreibung der organisatorischen Prozesse, insbesondere

interne und externeRevisionsprozesseund Kontrollmechanismen

ÁDefinierender Verantwortlichkeiten

ÁFestlegenvon Arbeitsanweisungen

ÁBeschreibungder technischen Prozesse,insbesondere

Á Wahrungder Integrität der Daten

Á Systemgrenzenund Datenflüsse

Á Protokollierung

Á Indexierungund Datenzugriffe

Rechtssicherheit bei der Umsetzung

Wozu eine Verfahrensdokumentation?

ElDI-V

GeBüV
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Wozu eine Verfahrensdokumentation?

Also nur ein notwendiges Übel, das vom Gesetzgeber 

gefordert wird?

Nein, denn so sieht ein Projekt ohne 

Verfahrensdokumentation aus.

Projekt ohne Verfahrensdokumentation

Quelle: http://frhewww.physik.uni-freiburg.de/kabuff/Kundenprojekten/Kundenprojekten.html
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Wozu eine Verfahrensdokumentation?

Interdisziplinäres Projekt

ÁWissengezielt transferierenund nutzen

ÁSchnittstellenund Systemgrenzenfestlegen

ÁVerantwortlichkeitenbenennen

ÁÜberprüfung des Systems(technisch, organisatorisch, rechtlich)

ÁRisk Management (es geht um ca. 7.6% des Umsatzes)

Wozu eine Verfahrensdokumentation?

Involvierte Parteien

ÁCxO (oder stellvertretenderCxO)ðProjekt ist Chefsache

ÁVerantwortliche Rechnungswesen (Buchung, Controlling,

etc.)

ÁVerantwortliche Geschäftsprozesse (Bestellung, Lieferung,

Rechnung,etc.)

ÁVerantwortliche technische Umsetzung und Betrieb (ERP

System,Archiv,el. Signatur, Datenaustausch,etc.)

ÁInterneRevision/ Wirtschaftsprüfer

ÁExternePartner(Dienstleister(Dritter),Lösungsanbieter,etc.)

Die Verfahrensdokumentation beschreibt, wer was wie 

umzusetzen hat und wie die Lösung getestet und 

hinsichtlich Konformität überprüft werden kann.


